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Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 

Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel. enthal. 

Ortschaftsrat Barleben 14.02.2023        

Bauausschuss 14.02.2023        

Hauptausschuss 21.02.2023        

Gemeinderat 28.02.2023        

 
 

vom Mitwirkungsverbot nach § 33 KVG LSA betroffen: 
 

 
Gegenstand der Vorlage: 
4. Änderung des 1. Bebauungsplanes "Technologiepark Ostfalen" - Barleben 
Satzungsbeschluss 
 
Beschluss 
1.  Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches vom 07.11.2017 (BGBl I S. 3634) in der 

zuletzt geänderten Fassung beschließt der Gemeinderat die 4. Änderung des 1. 
Bebauungsplanes "Technologiepark Ostfalen" - Barleben, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung.  

 

2.  Die Begründung wird gebilligt. 
 

3.  Gemäß § 10 BauGB bedarf die 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes "Technolo-
giepark Ostfalen" – Barleben, unter Berücksichtigung des wirksamen Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Barleben, nicht der Genehmigung. Der Bürger-
meister wird beauftragt, die zuvor benannte Bebauungsplanänderung durch öf-
fentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft zu setzen, dabei 
ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

 
 

 
 
 
 
 
F r a n k  N a s e         Siegel 
Bürgermeister 
  



Sachverhalt 
 
4. Änderung des 1. Bebauungsplanes "Technologiepark Ostfalen" - Barleben 
 
Satzungsbeschluss 
 
Nach Abschluss des Verfahrens ist die Bebauungsplanänderung durch den Gemeinderat ge-
mäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung zu beschließen. Entsprechend Abs. 3 
ist dieser Beschluss ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung tritt die Bebau-
ungsplanänderung in Kraft. 
Abschließend sei der Hinweis erlaubt, dass aufgrund des Entwicklungsgrundsatzes für die 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses der 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes 
„Technologiepark Ostfalen“ - Barleben eine Abhängigkeit zum Inkrafttreten der Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplanes für die Gemeinde Barleben besteht. Die maßgeblichen Be-
schlüsse zum Abschluss des Flächennutzungsplanverfahrens wurden durch den Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 06.12.2022 gefasst. Anschließend erfolgte die Ausfertigung der Ver-
fahrensakten und die Einreichung zur Genehmigung beim Landesverwaltungsamt am 
20.12.2022. Unter Berücksichtigung der Drei-Monats-Fiktion wird ein Bescheid im ersten 
Quartal 2023 erwartet.  
 

 
Unter Heranziehung des § 4 (3) der Satzung des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen 
ist auf das Ergebnis der Zweckverbandsversammlung vom 15.12.2022 hinzuweisen (die ent-
sprechende Beschlussvorlage-Nr. 16/2022 ist als Anlage beigefügt. Demnach stimmte die 
Verbandsversammlung der 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes technologiepark Ostfalen – 
Satzung – Oktober 2022 einstimmig zu.  
 
 
Die Anhörung des Ortschaftsrates Barleben erfolgt im Sinne des § 84 Absatz 2 Ziffer 3 
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA). 
 
Begründung für Status „nicht öffentlich“: ./. 
 
 
Rechtsgrundlage: § 10 BauGB 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
« 75,00» 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 
Gesamtkosten der Maßnah-
men 
(Beschaffungs-/Herstel-
lungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss/Kapitaldienst/ 
Folgelasten oder kalkulatori-
sche Kosten) 

 
 

 Eigenanteil Objektbe-
zogene                                       
 Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüsse/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 

    

     €      €      €                         €      € 

 

im Ergebnishaushalt 
 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
      

 

 
Anlagen 

- Planzeichnung und Begründung (einschließlich Umweltbericht) zur 4. Änderung 

des 1. Bebauungsplanes „Technologiepark Ostfalen“ – Barleben 
- Beschlussausfertigung ZV TPO zur Beschlussvorlage Nr. 16/2022  
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